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Satzung(
(

§"1"Name,"Sitz,"Geschäftsjahr"und"Gemeinnützigkeit"
!

1.! Der!Verein!führt!den!Namen!Spiel5!und!Sportgemeinschaft!(SSG)!5
Gravenbruch!e.V.!Er!ist!in!das!Vereinsregister!des!Amtsgerichts!Offenbach!
unter!Nr.!5VR978!eingetragen.!

2.! Sitz!des!Vereins!ist!in!Neu5lsenburg/Gravenbruch.!
3.! Der!Verein!verfolgt!ausschließlich!und!unmittelbar!gemeinnützige!

Zwecke!im!Sinne!des!Abschnittes!„steuerbegünstigte!Zwecke“!der!
Abgabenordnung.!Zweck!des!Vereins!ist!die!Pflege!und!Förderung!des!
Sportes!(§!52!II!Nr.!21!AO),!die!sportliche!Freizeitgestaltung!Erwachsener,!
„Jugendlicher!und!Kinder!im!Rahmen!seiner!Möglichkeiten!zur!
körperlichen!und!geistigen!Gesunderhaltung!sowie!des!Brauchtums!und!
der!Kultur.!Der!Verein!fördert!den!Gesundheits5‚!Breiten5,!Freizeit—!und!
Leistungssport.!Der!Verein!kann!alle,!ihm!zur!Erreichung!des!
Vereinszwecks!geeigneten!Maßnahmen!durchführen.!Der!Satzungszweck!
wird!insbesondere!erreicht!durch:!

a.! das!Abhalten!regelmäßiger!Übungs5!und!Trainingsstunden!
b.! die!Durchführung!eines!Sportbetriebes!in!den!praktizierten!

Sportarten!
c.! die!Durchführung!gesundheitsbezogener!Sportkurse!
d.! den!Aufbau!von!Kinder5!und!Jugendgruppen!und!die!sportliche!

Förderung!von!Kindern!und!Jugendlichen!in!den!praktizierten!
Sportarten!

e.! die!aktive!Teilnahme!an!Sportveranstaltungen!der!
Sportfachverbände,!denen!der!Verein!angehört!

f.! die!Teilnahme!an!Veranstaltungen,!Wettkämpfen,!Turnieren!
g.! die!Durchführung!von!Veranstaltungen,!insbesondere!sportlicher!

Natur!
4.! Das!Geschäftsjahr!ist!das!Kalenderjahr.!
5.! Männer!und!Frauen!werden!von!dieser!Satzung!gleichermaßen!

angesprochen!und!unterliegen!ihr!mit!Rechten!und!Pflichten.!Aus!
Gründen!der!vereinfachten!Lesbarkeit!des!Satzungstextes!wird!in!dieser!
Satzung!durchgängig!die!maskuline!Form!verwendet.!

6.! Die!Farben!des!Vereins!sind!blau/gelb.!
!
§"2"Selbstlosigkeit"
!

Der!Verein!ist!selbstlos!tätig;!er!verfolgt!nicht!in!erster!Linie!
eigenwirtschaftliche!Zwecke.!

!
§"3"Mittelverwendung"

!
Mittel!des!Vereins!dürfen!nur!für!die!satzungsgemäßen!Zwecke!verwendet!
werden.!!

!
!



!

!

§"4"Begünstigungsverbot,"Aufwendungsersatz,"Ehrenamtspauschale"
!

1.! Es!darf!keine!Person!durch!Ausgaben,!die!dem!Zweck!der!Körperschaft!
fremd!sind,!oder!durch!unverhältnismäßig!hohe!Vergütungen!begünstigt!
werden.!

2.! Die!Mitglieder!der!Organe!des!Vereins!sowie!mit!Aufgaben!zur!Förderung!
des!Vereins!betraute!Mitglieder!haben!gegenüber!dem!Verein!einen!
Anspruch!auf!Ersatz!der!ihnen!in!Zusammenhang!mit!ihrer!
Amtsausübung!entstandenen!Aufwendungen!(§!670!BGB)!im!Rahmen!der!
Beschlüsse!des!Vorstandes!und!im!Rahmen!der!finanziellen!
Leistungsfähigkeit!des!Vereins.!Eine!Ehrenamtspauschale!(§!3!Nr.!26a!
EStG)!in!Form!pauschalen!Aufwendungsersatzes!oder!einer!
Tätigkeitsvergütung!kann!geleistet!werden.!

!
§"5"Vermögensbindung"
!

Bei!Wegfall!des!gemeinnützigen!Zwecks!sowie!bei!Auflösung!des!Vereins!
oder!seiner!Aufhebung!fällt!das!Vermögen!des!Vereins!an!die!Stadt!Neu5!
lsenburg‚!die!es!ausschließlich!und!unmittelbar!für!gemeinnützige!Zwecke!
zur!Förderung!des!Sportes!zu!verwenden!hat.!

!
§"6"Mitgliedschaft"
!

1.! Mitglied!des!Vereins!kann!jede!natürliche!und!juristische!Person!des!
öffentlichen!und!privaten!Rechts!werden.!Die!Aufnahme!Minderjähriger!
bedarf!der!Zustimmung!der!gesetzlichen!Vertreter,!die!mit!dem!
minderjährigen!Mitglied!für!die!Entrichtung!des!Mitgliedsbeitrages!dem!
Verein!gegenüber!haften.!Der!Aufnahmeantrag!ist!schriftlich!an!den!
Vorstand!zu!stellen.!Der!Vorstand!entscheidet!über!den!Aufnahmeantrag.!
Ein!Aufnahmeanspruch!besteht!nicht.!

2.! Die!Aufnahme!in!den!Verein!ist!davon!abhängig,!dass!sich!das!Mitglied!für!
die!Dauer!seiner!Mitgliedschaft!verpflichtet,!am!Bankeinzugsverfahren!
für!die!Mitgliedsbeiträge!teilzunehmen.!Das!hat!das!Mitglied!in!der!
Eintrittserklärung!rechtsverbindlich!zu!erklären.!Laufende!Änderungen!
der!Bankverbindung!sind!dem!Verein!mitzuteilen.!Mitglieder,!die!nicht!
am!Bankeinzugsverfahren!teilnehmen,!zahlen!einen!höheren!
Mitgliedsbeitrag,!erhöht!um!die!dem!Verein!damit!verbundenen!
Aufwendungen!zum!Einzug!des!Beitrages.!In!begründeten!Einzelfällen!
kann!der!Vorstand!Ausnahmen!hiervon!zulassen.!!
!
Familiennachlässe!sind!!möglich.!
Ehrenmitglieder!sind!von!der!Beitragspflicht!befreit!
!
!
!
!
!
!
!



!

!

3.! Mitglieder!haben!
•! !Sitz5!und!Stimmrecht!in!der!Mitgliederversammlung!
•! lnformations5!und!Auskunftsrechte!
•! das!Recht!auf!Teilhabe!und!Nutzung!der!Angebote!des!Vereins!
•! Verschwiegenheit!über!Vereinsbelange!zu!wahren!
•! Treuepflicht!gegenüber!dem!Verein!
•! pünktlich!und!fristgemäß!die!festgesetzten!Beiträge!zu!erbringen!

(Bringschuld!des!Mitglieds)!
Stimmberechtigt!sind!Mitglieder!ab!dem!vollendeten!18.!Lebensjahr,!für!
minderjährige!Mitglieder!ein!Erziehungsberechtigter.!

4.! Die!Mitgliedschaft!endet!
•! mit!dem!Tod!
•! durch!Austritt!
•! durch!Ausschluss!aus!dem!Verein!
•! durch!Streichung!aus!dem!Mitgliederverzeichnis!
•! wenn!ein!Mitglied!sechs!Monate!mit!der!Entrichtung!der!Beiträge!in!

Verzug!ist.!
Der!Austritt!muss!schriftlich!gegenüber!dem!Vorstand!erklärt!werden.!Er!
ist!nur!unter!Einhaltung!einer!Frist!von!sechs!Wochen!zum!Ende!des!
Kalenderjahres!möglich.!Eine!Beitragserstattung!findet!nicht!statt.!

5.! Ein!Mitglied!kann!aus!dem!Verein!ausgeschlossen!werden,!wenn!es!in!
schwerwiegender!Weise!gegen!die!Interessen!des!Vereins!verstoßen!hat!
oder!sich!vereinsschädigend!verhalten!hat!

6.! Über!den!Ausschluss!entscheidet!der!Vorstand!mit!einfacher!Mehrheit!
endgültig.!

7.! Gegen!den!Beschluss!des!Vorstandes!kann!das!Mitglied!Widerspruch!zur!
nächsten!Mitgliederversammlung!einlegen.!Diese!entscheidet!dann!über!
den!Ausschluss!endgültig.!Antragsberechtigt!ist!jedes!Mitglied.!Dem!
betroffenen!Mitglied!ist!nach!Eingang!des!Ausschließungsantrages!beim!
Vorstand!von!diesem!für!einen!Zeitraum!von!vier!Wochen!rechtliches!
Gehör!zu!gewähren.!Während!des!Ausschließungsverfahrens!ruhen!
sämtliche!Rechte!des!auszuschließenden!Mitglieds.!Bei!Beendigung!der!
Mitgliedschaft!besteht!kein!Anspruch!auf!einen!Teil!am!Vereinsvermögen.!

!
§"7"Mitgliedsbeiträge"
!

1.! Die!Mitglieder!zahlen!Mitgliedsbeiträge,!Gebühren!und!Umlagen,!über!
deren!Höhe!und!Fälligkeit!die!Mitgliederversammlung!jeweils!für!das!
folgende!Geschäftsjahr!entscheidet.!Es!können!außerdem!
Abteilungsgebühren!erhoben!werden.!Der!Mitgliedsbeitrag!ist!ein!
Jahresmitgliedsbeitrag.!Bei!Neumitgliedern!wird!der!anteilige!
Jahresbeitrag!ab!Eintrittsmonat!fällig.!Gebühren!können!erhoben!werden!
für!die!Finanzierung!besonderer!Angebote!des!Vereins,!die!über!die!
allgemeinen!mitgliedschaftlichen!Leistungen!hinausgehen.!!

!
!
!
!



!

!

2.! Mitgliedsbeiträge,!Gebühren,!Umlagen!und!Abteilungsgebühren!werden!
im!Bankeinzugsverfahren!mittels!Lastschrift!eingezogen.!Das!Mitglied!hat!
sich!hierzu!bei!Eintritt!in!den!Verein!zu!verpflichten,!eine!
Einzugsermächtigung!zu!erteilen!sowie!für!eine!ausreichende!Deckung!
des!bezogenen!Kontos!zu!sorgen.!Weist!das!Konto!eines!Mitglieds!zum!
Zeitpunkt!der!Abbuchung!des!Beitrages/!der!Gebühren/!der!Umlage!
keine!Deckung!auf,!so!haftet!das!Mitglied!dem!Verein!gegenüber!für!
sämtliche!dem!Verein!mit!der!Beitragseinziehung!sowie!evtl.!
Rücklastschriften!entstehenden!Kosten.!Dies!gilt!auch!für!den!Fall,!dass!
ein!bezogenes!Konto!erloschen!ist!und!das!Mitglied!dies!dem!Verein!nicht!
mitgeteilt!hat.!

!
§"8"Organe"
!
Organe!des!Vereins!sind:!

1.! der!geschäftsführende!Vorstand!
2.! die!Mitgliederversammlung!

!
§"9"Vorstand"
!

1.! Der!geschäftsführende!Vorstand!besteht!aus!mindestens!sechs!Personen:!
5! dem!Vorsitzenden!
5! dem!stellvertretenden!Vorsitzenden!
5! dem!Kassenwart!
5! dem!stellvertretenden!Kassenwart!
5! dem!Schriftführer!
5! dem!Jugendleiter!
!
Weitere!Vorstandsämter!können!mit!Beschluss!der!
Mitgliederversammlung!gebildet!werden.!Die!Zusammenlegung!von!
Vorstandsämtern!ist!nicht!zulässig.!Die!Amtsinhaber!müssen!
Vereinsmitglied!sein.!!

2.! Vorstand!im!Sinne!des!§26!BGB!ist!der!Vorstand!gemäß!§!9!Abs.!1!der!
Satzung.!Jedes!Vorstandsmitglied!ist!einzeln!vertretungsberechtigt.!Der!
Vorstand!gibt!sich!einen!Geschäfts5!und!Aufgabenverteilungsplan.!Jedes!
Vorstandsmitglied!!wird!für!die!Dauer!von!zwei!Jahren!gewählt.!

!!!!!In!Jahren!mit!geraden!Entzahlen!der!1.!Vorsitzende,!in!Jahren!mit!!
!!!!!ungeratenen!Entzahlen!die!restlichen!Vorstandsmitglieder.!!
3.! Zur!Wahl!als!Vorstandsmitglied!kann!sich!jedes!volljährige!

Vereinsmitglied!stellen,!das!mindestens!zwei!Jahre!Mitglied!im!Verein!ist.!
4.! Der!Vorstand!führt!die!laufenden!Geschäfte!des!Vereins!und!erledigt!alle!

Verwaltungsaufgaben!sowie!alle!Aufgaben,!die!nicht!durch!Satzung!oder!
Gesetz!einem!anderen!Vereinsorgan!zugewiesen!sind.!

5.! Die!Mitglieder!des!Vorstandes!bleiben!so!lange!im!Amt,!bis!ein!neuer!
Vorstand!von!der!Mitgliederversammlung!gewählt!wird.!Maßgebend!ist!
die!Eintragung!des!neu!gewählten!Vorstandes!in!das!Vereinsregister.!

!
!
!
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!

6.! Scheidet!ein!Mitglied!des!Vorstandes!in!der!laufenden!Wahlperiode!aus!
dem!Amt,!so!kann!sich!der!Vorstand!aus!dem!Kreise!der!
Vereinsmitglieder!durch!Zuwahl!ergänzen.!Das!hinzu!gewählte!
Vorstandsmitglied!hat!die!gleichen!Rechte!und!Pflichten!wie!alle!anderen!
Vorstandsmitglieder.!

7.! Die!Beschlussfassung!des!Vorstandes!erfolgt!in!Vorstandssitzungen,!zu!
denen!der!Vorsitzende!nach!Bedarf!einlädt.!Der!Vorstand!ist!
beschlussfähig,!wenn!mindestens!zwei!Vorstandsmitglieder!anwesend!
sind.!Bei!Beschlussunfähigkeit!ist!binnen!einer!Woche!eine!weitere!
Sitzung!mit!derselben!Tagesordnung!einzuberufen.!Diese!ist!dann!ohne!
Rücksicht!auf!die!Zahl!der!erscheinenden!Vorstandsmitglieder!
beschlussfähig,!worauf!in!der!Einladung!zur!Sitzung!hinzuweisen!ist.!Der!
Vorstand!fasst!seine!Beschlüsse!mit!einfacher!Stimmenmehrheit!der!
abgegebenen!Stimmen.!Bei!Stimmengleichheit!entscheidet!die!Stimme!
des!1.!Vorsitzenden,!im!Falle!der!Verhinderung!des!1.!Vorsitzenden!die!
Stimme!des!2.!Vorsitzenden.!

8.! lm!Einzelfall!kann!der!Vorsitzende!anordnen,!dass!die!Beschlussfassung!
über!einzelne!Gegenstände!im!Umlaufverfahren!per!E5Mail,!im!Rahmen!
einer!Telefonkonferenz,!per!telefonischer!Abfrage!bei!den!
Vorstandsmitgliedern!oder!im!Rahmen!einer!Onlineversammlung!erfolgt.!

9.! Für!die!Erledigung!bestimmter!Aufgaben!kann!der!Vorstand!Ausschüsse!
bilden.!

!
§"10"Mitgliederversammlung"
!

1.! Die!Mitgliederversammlung!ist!zuständig!für!folgende!Angelegenheiten:!
5! Entgegennahme!des!Jahresberichte!des!Vorstandes!
5! Entlastung!des!Vorstandes!
5! Wahl!und!Abberufung!der!Mitglieder!des!Vorstandes!und!der!

Kassenprüfer!
5! Änderung!der!Satzung!
5! Auflösung!des!Vereins!
5! Ernennung!von!Ehrenmitgliedern!
5! Erlass!von!Ordnungen!
5! Beschlussfassung!über!Anträge!der!Mitglieder!
5! Höhe!der!Jahresbeiträge!

2.! Die!ordentliche!Mitgliederversammlung!findet!jährlich!im!zweiten!
Quartal!statt.!Eine!außerordentliche!Mitgliederversammlung!—!für!deren!
Einberufung!und!Durchführung!die!gleichen!Bestimmungen!gelten!wie!
für!die!ordentliche!Mitgliederversammlung!–!ist!einzuberufen:!
5! wenn!der!Vorstand!die!Einberufung!aus!wichtigem!Grund!beschließt.!
5! wenn!ein!Drittel!der!Mitglieder!schriftlich!dies!unter!Angabe!der!

Gründe!vom!Vorstand!verlangt!
Die!Mitgliederversammlung!ist!vom!Vorstand!unter!Einhaltung!einer!Frist!
von!zwei!Wochen!unter!Mitteilung!der!Tagesordnung!auf!der!Homepage!
des!Vereines!http://www.ssg5gravenbruch.de!und!durch!Aushang!der!
Einladung!im!Vereinsheim!schriftlich!einzuberufen.!Eine!postalische!
Einladung!ist!möglich.!Die!Abteilungsleiter!werden!schriftlich!über!den!
Termin!der!Mitgliederversammlung!informiert.!Die!Mitteilung!von!



!

!

Adressänderungen!/!Änderungen!von!E5Mail5Adressen!ist!eine!
Bringschuld!des!Mitgliedes.!

3.! Die!Mitgliederversammlung!wird!vom!Vorsitzenden,!bei!dessen!
Verhinderung!von!seinem!Stellvertreter,!bei!dessen!Verhinderung!von!
einem!vom!Vorstand!bestimmten!Mitglied!geleitet.!Ist!kein!
Vorstandsmitglied!anwesend,!so!bestimmt!die!Mitgliederversammlung!
den!Leiter.!Der!Versammlungsleiter!übt!in!der!Mitgliederversammlung!
das!Hausrecht!aus.!Sofern!in!dieser!Satzung!nichts!anderes!bestimmt!ist,!
bestimmt!der!Versammlungsleiter!alleine!den!Gang!der!Verhandlungen!in!
der!Mitgliederversammlung!sowie!Art!und!Weise!der!Abstimmung!bei!
Wahlen!und!Sachanträgen.!Seine!Entscheidungen!sind!unanfechtbar.!Für!
die!Dauer!der!Durchführung!von!Vorstandswahlen!wählt!die!
Mitgliederversammlung!aus!ihrer!Mitte!einen!Wahlausschuss.!

4.! Die!Art!der!Abstimmung!bestimmt!der!Versammlungsleiter,!soweit!in!
dieser!Satzung!nicht!eine!Art!der!Abstimmung!zwingend!bestimmt!ist.!
Stehen!bei!der!Wahl!zwei!oder!mehr!Kandidaten!zur!Abstimmung,!wird!in!
einer!offenen!Abstimmung!über!offene!oder!geheime!Wahl!entschieden.!
Stimmenthaltungen!gelten!als!nicht!abgegebene!Stimmen!und!werden!
nicht!gezählt.!Eine!ordnungsgemäß!einberufene!Mitgliederversammlung!
ist!stets!beschlussfähig.!Beschlüsse!werden!mit!der!einfachen!Mehrheit!
der!abgegebenen!Stimmen!gefasst.!Für!Satzungsänderungen!ist!eine!
Dreiviertel5Mehrheit!der!abgegebenen!gültigen!Stimmen,!für!die!
Änderung!des!Vereinszwecks!und!die!Auflösung!des!Vereins!eine!
Mehrheit!von!vier!Fünfteln!der!abgegebenen!gültigen!Stimmen!
erforderlich.!

5.! Jedes!Mitglied!hat!eine!Stimme.!Zur!Ausübung!des!Stimmrechts!kann!ein!
anderes!Mitglied!schriftlich!bevollmächtigt!werden.!Die!Bevollmächtigung!
ist!für!jede!Mitgliederversammlung!gesondert!zu!erteilen.!Ein!Mitglied!
darf!nicht!mehr!als!drei!fremde!Stimmen!vertreten.!!

6.! Wahlen!erfolgen!grundsätzlich!in!offener!Abstimmung!durch!
Handaufheben,!sofern!die!Mitgliederversammlung!nichts!anderes!
bestimmt.!Eine!Blockwahl!des!Vorstandes!oder!mehrerer!gleichartig!zu!
besetzender!Ämter!ist!nur!zulässig,!wenn!die!Mitgliederversammlung!
dies!vor!dem!Wahlgang!beschließt.!

7.! Die!Mitglieder!können!Anträge!zur!Mitgliederversammlung!stellen.!Ein!
Antrag!ist!schriftlich!zu!stellen,!muss!dem!1.!Vorsitzenden!spätestens!14!
Tage!vor!der!Mitgliederversammlung!vorliegen!und!muss!einen!
Antragstext!mit!ausführbarem!Inhalt!haben.!Der!Antrag!ist!spätestens!in!
der!Mitgliederversammlung!vom!Antragsteller!zu!begründen.!Der!
Vorstand!prüft!die!Zulässigkeit!des!Antrages!und!setzt!diesen!auf!die!
Tagesordnung!zur!Mitgliederversammlung!und!teilt!den!Antrag!mit!der!
Einladung!in!vollem!Wortlaut!mit.!Bei!der!Abstimmung!über!einen!Antrag!
ist!über!den!weitest!gehenden!Antrag!zuerst!abzustimmen.!Was!der!
weitestgehende!Antrag!ist,!bestimmt!der!Versammlungsleiter.!Bei!
Zweifeln!hierüber!entscheidet!die!Mitgliederversammlung!mit!einfacher!
Mehrheit!darüber,!welcher!Antrag!von!mehreren!Anträgen!der!
weitestgehende!Antrag!ist.!Dringlichkeitsanträge!sind!unzulässig.!

!
!



!

!
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!

8.! Das!Versammlungsprotokoll!ist!vom!Versammlungsleiter!und!dem!
Protokollführer!zu!unterschreiben.!
Es!muss!enthalten:!

5! Ort!und!Zeit!der!Versammlung!
5! Name!des!Versammlungsleiters!und!des!Protokollführers!
5! Zahl!der!erschienenen!Mitglieder!
5! Feststellung!der!ordnungsgemäßen!Einberufung!und!der!

Beschlussfähigkeit!
5! die!Tagesordnung!
5! die!gestellten!Anträge,!das!Abstimmungsergebnis!(Zahl!der!JA5

Stimmen,!Zahl!der!NEIN5Stimmen,!Zahl!der!Enthaltungen,!Zahl!
der!ungültigen!Stimmen!)!

5! die!Art!der!Abstimmung!
5! Satzungs5!und!Zweckänderungsanträge!
5! Beschlüsse!

!
§"11"Kassenprüfung"
!

1.! Die!Mitgliederversammlung!wählt!aus!dem!Kreise!der!stimmberechtigten!
Mitglieder!zwei!Kassenprüfer!für!die!Dauer!von!zwei!Jahren.!Die!
Kassenprüfer!können!insgesamt!zweimal!wiedergewählt!werden.!!

2.! Aufgabe!der!Kassenprüfer!ist!die!Prüfung!der!Finanzbuchhaltung!und!
Finanzverwaltung!sowie!der!Kassen!des!Vereins!und!evtl.!bestehender!
Untergliederungen.!Die!Kassenprüfer!sind!zur!umfassenden!Prüfung!der!
Kassen!und!des!Belegwesens!in!sachlicher!und!rechnerischer!Hinsicht!
berechtigt!und!verpflichtet.!Die!Kassenprüfer!können!auf!
wirtschaftlichem!Gebiet!beratend!tätig!sein.!Die!Festlegung!der!Zahl!der!
Prüfungen!liegt!in!pflichtgemäßem!Ermessen!der!Kassenprüfer.!Dies!gilt!
auch!für!unangemeldete,!sogenannte!Ad5hoc5Prüfungen.!

3.! Den!Kassenprüfern!ist!vom!Vorstand!umfassend!Einsicht!in!die!zur!
Prüfung!begehrten!Vereinsunterlagen!zu!gewähren.!Auskünfte!sind!ihnen!
zu!erteilen.!Die!Vorlage!von!Unterlagen!sowie!Auskünfte!können!nicht!
verweigert!werden.!

4.! Die!Kassenprüfer!erstatten!der!Mitgliederversammlung!Bericht!über!das!
Ergebnis!ihrer!Prüfhandlungen!und!empfehlen!dieser!ggf.!in!ihrem!
Prüfbericht!die!Entlastung!des!Vorstandes.!Der!Prüfbericht!der!
Kassenprüfer!ist!dem!Vorstand!spätestens!drei!Wochen!vor!dem!Termin!
der!Mitgliederversammlung!vorzulegen.!Der!Prüfbericht!muss!einheitlich!
sein.!er!darf!keine!abweichenden!Meinungen!von!Kassenprüfern!
enthalten.!

5.! Werden!keine!Kassenprüfer!gewählt,!so!erfolgt!die!Prüfung!der!
Finanzbuchhaltung!und!der!Geschäftsführung!des!Vereins!durch!einen!
vom!Vorstand!beauftragten,!auf!Vereinsrecht!und!Vereinssteuerrecht!
spezialisierten!Rechtsanwalt,!Steuerberater!oder!Wirtschaftsprüfer.!



!

!

!
!
!
!
!
§"12"Haftungsbeschränkung"
!

1.! Es!gelten!die!gesetzlichen!Bestimmungen!des!§!31!BGB!für!sämtliche!
Mitglieder!und!Ehrenamtsträger!des!Vereins.!

2.! Die!gesetzlichen!Bestimmungen!der!§!31!BGB!gelten!unmittelbar.!
!
§"13"Abteilungen"(rechtlich"unselbstständige"Untergliederungen)"
!

1.! Die!Mitglieder!des!Vereins!organisieren!sich!und!werden!geführt!in!
Abteilungen.!Über!die!Zuordnung!von!Mitgliedern!zu!Abteilungen!
entscheidet!der!Vorstand!nach!Anhörung!des!Mitgliedes.!Der!Anhörung!
des!Mitgliedes!steht!gleich!die!Angabe!einer!Abteilung!im!
Aufnahmeformular!für!den!Verein.!Ein!Mitglied!kann!mehreren!
Abteilungen!angehören.!

2.! Die!Abteilungen!sind!rechtlich!unselbstständige!Untergliederungen!des!
Vereins!und!zur!Außenvertretung!des!Vereines!nicht!berechtigt.!Sie!
haben!kein!eigenes!Vermögen.!Der!Vorstand!kann!in!Einzelfällen!oder!
generell!dem!Abteilungsvorstand!Vertretungsmacht!für!den!Verein!
erteilen!und!auch!wieder!entziehen.!Handelt!der!Abteilungsvorstand!
(oder!die!handelnden!Mitglieder!des!Abteilungsvorstandes)!im!
Außenverhältnis!für!den!Verein,!obwohl!sie!dazu!nicht!befugt!sind,!so!
haften!diese!gegenüber!dem!Verein!für!einen!dem!Verein!entstanden!
Schaden.!Im!Übrigen!handeln!Abteilungsleiter!lediglich!als!besondere!
Vertreter!des!Vereines!gem.!§!30BGB.!Ihre!Vertretungsmacht!erstreckt!
sich!nur!auf!die!Rechtsgeschäfte,!die!!Abteilung!schließen!darf!und!die!den!
Abteilungen!bzw.!ihnen!als!besondere!Vertreter!der!Abteilung!seitens!des!
Vorstandes!zugewiesen!sind.!Der!Vorstand!kann!jederzeit!die!
Vertretungsvollmacht!durch!Beschluss!mit!einfacher!Mehrheit!entziehen.!

3.! Die!Mitglieder!der!Abteilung!bestimmen!die!innere!Organisation!ihrer!
Abteilung!selbst.!Die!Bestimmungen!dieser!Satzung!sind!dabei!zu!
beachten.!Eine!Abteilungsordnung!darf!nicht!im!Widerspruch!zur!Satzung!
des!Vereines!stehen.!

4.! Jede!Abteilung!wird!von!einem!Abteilungsleiter!geleitet,!der!vom!
Vorstand!bestätigt!werden!muss.!Dem!Abteilungsleiter!obliegt!die!
Gesamtleitung!der!Abteilung.!Er!ist!dafür!dem!Vorstand!gegenüber!
verantwortlich.!Über!die!Einrichtung!und!Auflösung!einer!Abteilung!
entscheidet!der!Vorstand.!Er!ist!verantwortlicher!Ansprechpartner!der!
Sportverbände!und!regelt!die!Abteilungsangelegenheiten.!

5.! Die!Abteilung!erhält!zur!Erhaltung!der!Organisation!und!Durchführung!
des!Abteilungsbetriebes!Finanzmittel!durch!den!Verein,!die!spätestens!
zum!Ende!des!Geschäftsjahres!abzurechnen!sind.!Die!Abrechnungen!
müssen!dem!geschäftsführenden!Vorstand!in!prüffähiger!Ausfertigung!bis!
zum!1.!März!des!auf!das!Geschäftsjahr!folgenden!Jahres!vorliegen.!
Eigenerwirtschaftete!Mittel!sind!Finanzmittel!des!Vereinsvermögens.!Was!



!

!

die!Abteilung!erwirbt,!ist!Vermögen!des!Vereins,!nicht!Vermögen!der!
Abteilung.!Die!Abteilungen!sind!keine!selbstständigen!Steuersubjekte.!

!
!

6.! Die!Abteilungen!haben!zum!Ende!des!abgelaufenen!Geschäftsjahres,!
spätestens!bis!zum!1.!März!des!Folgejahres,!eine!
Vollständigkeitserklärung!über!die!ordnungsgemäße!Erfüllung!der!
finanziellen!Pflichten!der!Abteilung!abzugeben.!Für!unrichtige!und!
unvollständige!Erklärungen!haftet!der!Abteilungsleiter!dem!Verein!
gegenüber!persönlich.!Sollte!es!zu!einer!Inanspruchnahme!des!Vereins!
oder!einzelner!Mitglieder!des!Vorstandes!durch!Dritte!im!Zusammenhang!
mit!Geschäften!kommen,!die!die!jeweiligen!Abteilungen!betreffen,!so!
verpflichtet!sich!der!Abteilungsleiter!der!jeweiligen!Abteilung!den!Verein!
und!die!persönlichen!in!Anspruch!genommenen!Vorstandsmitglieder!von!
einer!Haftung!im!Innenverhältnis!freizustellen.!Eine!Abteilung!ist!nicht!
berechtigt!den!Verein!zu!verklagen.!Sie!kann!im!Außenverhältnis!gegen!
den!Verein!keine!rechtswirksamen!Verhandlungen!vornehmen.!Die!
Abteilung!ist!im!Rechtsverkehr!weder!aktiv!noch!passiv!parteifähig.!

!
§"14"Auflösung"
!
Die!Änderung!des!Zweckes!und!die!Auflösung!des!Vereins!kann!nur!in!einer!
Mitgliederversammlung!mit!der!in!dieser!Satzung!geregelten!Stimmenmehrheit!
beschlossen!werden.!Sofern!die!Mitgliederversammlung!nichts!anderes!
beschließt,!sind!die!Mitglieder!des!Vorstandes!gem.!§!26!BGB!
Vertretungsberechtigte!Liquidatoren.!Dies!gilt!auch,!wenn!der!Verein!aus!einem!
anderen!Grund!aufgelöst!wird.!
!
§"15"Salvatorische"Klausel"
!
Die!Mitgliederversammlung!ermächtigt!den!Vorstand!Satzungsänderungen!
selbstständig!vorzunehmen,!die!auf!Grund!von!Einwendungen!des!zuständigen!
Registergerichts!oder!des!Finanzamtes!notwendig!werden.!Der!Vorstand!hat!die!
textliche!Änderung!mit!einstimmiger!Mehrheit!zu!beschließen.!In!der!auf!den!
Beschluss!folgenden!Mitgliederversammlung!ist!diese!von!der!Satzungsänderung!
in!Kenntnis!zu!setzen.!
!
"
"
§"16"Schlussbestimmungen"
!
Diese!Satzung!wurde!in!der!Mitgliederversammlung!am!21.7.2014!beschlossen.!
Sie!tritt!mit!ihrer!Eintragung!in!das!Vereinsregister!in!Kraft.!Die!Satzung!vom!
30.06.2001!tritt!damit!außer!Kraft.!




